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Nachtrag .

Verordnung des Miniſteriums des Innern vom

15 . Juni 13938 , Anlage , Bau und Einrichtung von

öffentlichen und Privat⸗Kranken⸗ , Entbindungs⸗
und Irren⸗Anſtalten betreffend .

Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 343

Nach Anhörung des Landesgeſundheitsrates werden

anmit für die Anlage , den Bau und die Einrichtung von

öffentlichen und Privat - Kranken - , Entbindungs - und Irren —
Anſtalten nachſtehende Vorſchriften erlaſſen :

§ 1. Die Lage einer Krankenanſtalt muß eine möglichſt
freie , ruhige , geſunde ſein und reichlich Luft und Licht dar

ie Anſtalt ſoll ſich nicht zu nahe bei anderen und

namentl nicht zwiſchen überragenden Häuſern befinden ,

nicht in einer engen , unruhigen Straße liegen und hinlänglich
entfernt von Betrieben ſein , welche geeignet ſind , den Zweck

Anſtalt zu beeinträchtigen

Unter-( Grund muß trocken ſein .

2. Für vollſtändigen Ablauf des Abwaſſers muß

hinlänglich Vorſorge getroffen ſein .

§ 3. Stehendes Waſſer darf nicht in der Nähe der

Anſtalt vorhanden ſein .

§ 4. Die Krankengebäude ſollen unterkellert ſein . Der

Boden des Kellers muß über den höchſten bekannten Grund —

waſſerſtand zu liegen kommen . Iſt dies ausnahmsweiſe
nicht möglich , ſo muß der Keller gegen das Eindringen des

Grundwaſſers hinreichend geſchützt ſein .

Räume , deren Fußboden unterhalb der äußeren Erd —

oberfläche liegen , dürfen nur im Notfalle und nur vorüber⸗

gehend mit Kranken belegt werden , wenn der Boden des

Untergeſchoſſes nicht tiefer als 1 m unter der äußeren Erd⸗

oberfläche liegt .
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Für kleinere Anſtalten mit nicht mehr als 10 Bett

kann ein Neigungswinkel bis zu 45 G

8 7 Die nüſſenen deſt 0

Mittelgänge 1 klei en Krank ſtalte

nur unter der Be zuläfſ reichliches Licht

unmittelbar von halten ˖ ˖ 0

838 . Die ſollen feuerſicher und mindeſtens

1,30 m ubreit ſein ; die Stufen mindeſtens 28 em Auftritts

breite und höchſtens 16 em Steigung haben .

Die Treppenhäuſer müſſen Luft und Licht

von außen erhalten

uUnmitt

§ 9. Die Krank kt

benützten Nebenrä ßlure T n müfſſ

mit möglichſt nahe an die Decke reichenden

ſehen ſein .

§ 10. Die
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kann auf 26 cbm herabge egang
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§ 12 . In allen Krankenanſtalten müſſen männliche

d weibliche Kranke in getrennten Räumen , in größeren

Anſtalten in getrennten Abt igen untergebracht werden .

welche iſteckenden Krankheiten leiden ,

ſi re Abſonderungsräume in einem eigenen Gebäude

§ 13 . Für Krankenanſtalten , in welchen chirurgiſche

Operationen in Ausſicht ſtehen , iſt ein eigenes gut beleuchtetes

Operationszimmer mit einem kleinen für Inſtrumente und

sraum herzuſtellen8 Sſt 77

8 einen Baderaum

henttz

§ 15 . In jedem ren Spitale iſt ein geeigneter

Desinfektionsapparat aufzuſtellen , ſofern nicht eine Des
infekt inſtalt im Orte ſelbſt oder in deſſen Nachbarſchaft

zur Verfügung ſteht

§ 16 . Für jede Krankenanſtalt iſt eine Leichenkammer

außerhalb des Hauptgebäudes zu erſtellen ſelbe kann

tit den ungsräumen für anſteckende Krankheiten

der Waſchküche verbunden werden .
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§ 17 . Die Anlage der Aborte iſt ſo zu erſtellen , daß

ſie nicht benachteiligend auf die Luft des Krankenhauſes

kt. Dabei ſind die Beſtimmungen des § 1 der Ver —

or m 27. Juni 1874 , bezw. vom 10 . Nov . 1896

die Sicherung der öffentlichen Geſundheit und Reinlichkeit

betreffend , zu beachten .

§ 18 . über den Krankenſtand und die Krankenbewegung

iſt in jeder Anſtalt ein Hauptbuch zu führen in welchem

der Nachweis über die Perſonalien der aufgenommenen

Kranken , über die Krankheit und die ärztliche Behandlung

ſowie über Zu- und Abgang enthalten iſt

Für die Beſchaffung u Abſonderungs

äumen Mangel einer vergleiche1 1

K2 Abſatz 2 der Verordnung vom 8. Dezember 1894 ,

Maßregeln gegen Diphtherie oder Scharlach betreffend

ifſt Folgendes zu beach
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10 .

Das Gebäude , in welchem Räume zu dem Abſonde
rungszweck beſtimmt werden , ſoll , wenn möalich ,
unbewohnt und möglichſt entfernt von anderen
bewohnten Häuſern , ſowie reinlick halten ſein , geſunde
Lage und

trotkenen, U
80

Iri en

Keinenfalls dürfenKinder in dem Gebäude ſich auf
halten od r zu den uun0 umen zugelaſſen werden .

˖ f Zahl und Größe der Rär »iſt
darauf zu halten , daß jedem Krankenbett ein Na
von in der Regel 25 ebhm , keinenfalls unter 20 ebm

entſpricht , ſowie daß eine
Feanters

der aufzuneh —
menden über zehn Jahre en Kranken nach
Geſchlechtern durchgeführt 6385
Die Räume müſſen hinlänglich beleuchtet und gut zu
lüften , in kalter Jahreszeit muß Heizungseinrichtung
vorhanden ſein

Außer den Krankenräumen muß ein geeigneter Raum

zur Unterbringung von Pf verfüabar ſein
ebenſo , wenn äußerſt möglich , eine Küche ( Teeküche ) .
Die Abortanlage darf nicht benachteiligend auf die
Krankenräume einwirken .
Das einfache Mobiliar hat zu beſtehen aus einem
geeigneten Bett für jeden Kranken nebſt erforderlichem
Weißzeug , Waſch - und ſonſtigem Geſchirr , einem
Tiſch und mehreren Stühlen . Wenn möglich , iſt das

eigene Bett des Erkrankten mitzubringen und fort

zubenützen
Kann die Koſt nicht im Hauſe beſchafft werden , ſo
iſt die Verköſtigung auf andere zweckentſprechende
Weiſe ſicher zu ſtellen .

Der Zutritt zu den Krankenräumen iſt auf das Not⸗

wendigſte zu beſchränken

Für geordnete Pflege der Erkrankten iſt durch Ein

fiellungegeübten und erfahrenen Krankenwartperſonals
ſofort Sorge zu tragen
Ehe die Räumlichkeiten wieder in andere Benützung
genommen werden , ſind dieſelben vorſchriftsmäßig
gründlich zzu desinfizieren .
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Nachtrag .

III .

In Bezug auf die Beſchaffenheit und Einrichtung der

zum Betrieb einer Privat⸗Entbindungsanſtalt
beſtimm Räumlichkeiten gelten noch folgende beſondere
Rrr 1Beſt des

Die zur Aufnahme von Wöchnerinnen beſtimmten

Zimmer ſollen nicht zu ebener Erde ( im erſten Stock ) ,
mindeſtens eine Treppe hoch liegen , von den

übrigen Wohnzimmern des Hauſes möglichſt getrennt
und abgeſchloſſen ſein .

Jedes zur Aufnahme von Wöchnerinnen beſtimmte

Zimmer ſoll mindeſtens eine 5

ſondern

Höhe von 3,5 m und für

das Bett einen Luftraum von mindeſtens 40 ebm haben .

In beſtehenden Häuſern kann auf eine Höhe von

m herabgegangen werden .

Der Boden des Zimmers muß gut gearbeitet ſein ,

und darf keine Lücken und Vertiefungen aufweiſen .

Die Zimmer müſſen vor de
5 Eindringen der Küchen

gerüche oder anderer übelriechenden Ausdünſtungen ,
auch vom Abtritt her , 3 ſein

Im gleichen Hauſe darf kein mit Lärmen oder läſtigen
Ausdünſtungen verbundener Betrieb ſtattfinden .

08 jede Wöchnerin muß ein gut e erfchtetes Bett ,

owie das nötige Weißzeug vorhanden ſein

Zur Reinhaltung des end der Nieder

kunft und dem Wochenbette müſſen jeweils neue

waſſerdichte Unterlagen vorhanden ſein .

Das Zimmer muß heizbar und mit dem nötigen
Mobiliar verſehen ſein

Außerdem müſſen vorhanden ſein :

à. eine mit Glaseinſatz verſehene reine Einlaufſpritze
mit mehreren Mutterröhren , ſo daß für jede

3 beſondere Mutterröhre zur Ver

ügung ſtel

b. eine leicht reinzuhaltende Bettſchüſſel ,

c. ein Vorrat von 200 gr 94prozentigem Carbol ,

d. 500 gr Verbandwatte in Originalpäckchen zu 25 fr ,

neue Badewannen .

3
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bereinkommen muß für Sicherung

des nötigen Beiſtandes geſorgt ſein , nämlich

a. einer geprüften Hebamme ( wenn nicht eine

Unternehmerin iſt ) ,
b. eines approbierten Arztes für den beſonderen

Bedarfsfall

nſtalten ſind noch fe

von Geiſteskranken oder Geiſtes

ſchwachen darf nur unter Einhaltung 73
in 8§ 1 der

landesherrlichen Verordnung vom 3. Oktober 1895

( Geſetz — und Veror rdnungsbl att 1895 Seite 367 )

vorgeſchriebenen Ver Fahrens erfolgen . Von jeder

Au fnahme eines Ge eiſ eskra nken oder Geiſtes zſchwachen

in die Anſtalt , ſowie von jedem Abgang eines ſolchen

aus der Anſtalt iſt die in § 7 der erwähnten Verord

nung vorgeſchriebene Anzeige zu erſtatten

Für jeden Kranken müſſen Perſonalakten mit fort

laufender Krankengeſchichte geführt werden .

Das unter J. § 18 verlangte Hauptbuch iſt derart

zu führen , daß am 1. Januar jedes Kalenderjahres

der Beſtand — jedes Geſchlecht getrennt — in der

Art aufzunehmen iſt , daß der am längſten in der Anſtalt

Befindliche mit Nr . 1 anfängt . An den Beſtand

reihen ſich in fot rtlaufender Ziffer die im La des

f˖
Jahres neu aufgenommenen Perſe Mit Ablauf

Reihe geſchloſſen .

nach folgender Einteilung ein

des Jahres wird die
Die Kranken ſind

zutragen
. Fortlaufende Nummer ,

b. Vor - und Zuname des Kranken ,

Stand oder Gewerbe ,

bei Mädchen , die nur im Hauſe der Eltern

waren und bei unmündigen , Stand des Vaters , —

d. Jahr und Tag der Geburt ,

6. Religion ,
.

letzter Aufenthalt ,
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wen die Aufnahme veranlaßt iſt

i. Bezeichnung der Form der Krankheit

Tag der Entmündigung ,

l. Angabe des Vormunds oder Pflegers ,

m. Tag des Abgangs und Angabe , ob geheilt , ge

beſſert , ungeheilt , geſtorben . In letzterem Falle

die letzte Krankheit oder ſonſtige Todesurſache ,

Bemerkungen .

Außer iſt eine Zugangs - und Abgangsliſte zu
1 1U

Die ga e hat zu enthalten :

1. Fortlaufer immer

b. Vor ne des Kranken ,

C. Jal der Geburt ,

* 0 2 2e. Nummer des Ha E
8
Die Abgangsliſte

hat zi thalten

a. Fortlaufende Nummer

b. Vor - und Zuname des Kranken

C. Jahr und Tag der Geburt

d. Aufnahmetag ,

ta6. Abgangstag

heilt ſtorben ,

Als techniſche Leiter der Anſtalt und als Stell

vertreter derſelben dürfen nur pfychiatriſch gebildete

Arzte , welche praktiſche Tätigkeit in einer deutſchen
öffentlichen Irrenanſtalt nachzuweiſen vermögen ,

beſtellt werden

Die Größe des Luftraumes in den Schlafzimmern

derjenigen Kranken , welche Tagräume benützen , darf

für Kopf und Bett nicht unter 25 ebm betragen ;

bei Kranken unter vierzehn Jahren genügen 15 cbm .

Für diejenigen Kranken , welche keine Tagräume

benützen können , muß auf Kopf und Bett ein Luft⸗

raum von mindeſtens 35 cbm , bei Perſonen unter

vierzehn Jahren von mindeſtens 25 ebm kommen .
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Verordnung vom 15 . Juli 1903 , die Sicherungder öffentlichen Geſundheit und Reinlichkeit
betreffend .

etz und Verordnungsblatt Seite 149) .

872 85 Ziffer 2
und 94 des

dnet , was folgt :

Artikel 1.

Die Verordnung vom 27 . Juni 1874 , die Sicherungder öffentlichen Geſundheit und Reinlichkeit betrefferund Verordnungsblatt Seite 353 ( in der durchnung vom 10. November 1896 Geſetz⸗ undblatt Seite 443 — bewirkten Faſſung ) erhält fo
§ 14a . Bierpreſſionen müſſen einer

Reinigung unterzogen werden .
die Einrichtung und Reinhaltung derſelben ſind durchoder bezirkspolizeiliche Vorſchriften zu treffen

Für den Betrieb des Flaſchenbierhandels undwaſſerfabrikation können 3
heit , insbeſondere zur

8
P . ⸗St . ⸗G. ⸗B. wird veror

Auf Grund der 8

id, Geſetz⸗
die Verord

Verordnungs⸗
Igende Zufätze

regelmäßigen
Nähere Beſtimmungen über9el

orts

der Miner al
ur Sicherung der öffentlichen Geſund

Verhütung von Unreioder bezirkspolizeiliche Vorſchriften
§ 14b . Für den Betrieb des Friſeur - und Barbier⸗gewerbes können zur Verhütung der Übertragung von an —ſteckenden Krankheiten ort

nlichkeiten orts —
erlaſſen werden .

spolizeiliche Vorſchriften erlaſſenwerden .

§ 18 . Zuwiderhandlungen gegen ;
Beſtimmungenwerden , ſoweit nicht nach den W85 , 94 beziehungsweiſe116 des P. ⸗St . ⸗G. ⸗B. höhere Strafen verwirkt ſind , oder§ 366 Ziffer 10 des Reichsſtrafgeſetzbuches Anwendung findet ,nach §S 87 à des P . St . G. ⸗B. an Geld bis zu 60 4 odermit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft .

Artikel 2.
Die Verordnung vom 2 Januar 1880 , betreffend dieEinrichtung der Bierpreſſionen (Geſetz⸗ und Verordnungs⸗blatt Seite 7) , wird aufgehoben .
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